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(54) Befestigungsvorrichtung

(57) Vorrichtung zur Befestigung eines ersten Ge-
genstands an einem zweiten Gegenstand in einer Befe-
stigungsrichtung, mit einem Widerlager zur Abstützung
des ersten Gegenstands in der Befestigungsrichtung,
wobei das Widerlager eine Anlagefläche für eine Anlage
des Widerlagers an dem ersten Gegenstand aufweist.
Die Vorrichtung weist ein Stützelement zur Abstützung

des ersten Gegenstands quer zur Befestigungsrichtung
auf, wobei das Stützelement gegenüber der Befesti-
gungsrichtung geneigt von der Anlagefläche abragt.
Vorrichtung (100) zur Befestigung eines ersten Gegen-
stands, insbesondere einer Isolationsplatte (210), an ei-
nem zweiten Gegenstand, insbesondere an einem Tra-
pez-Stahlblech (220).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Befestigung eines ersten Gegenstands an ei-
nem zweiten Gegenstand in einer Befestigungsrichtung.
[0002] Derartige Vorrichtungen umfassen häufig ein
Widerlager zur Abstützung des ersten Gegenstands in
der Befestigungsrichtung, wobei das Widerlager eine An-
lagefläche für eine Anlage des Widerlagers an dem er-
sten Gegenstand aufweist. Es sind Vorrichtungen be-
kannt, bei denen von der Anlagefläche in der Befesti-
gungsrichtung Noppen abragen.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine
gattungsgemässe Vorrichtung zur Verfügung zu stellen,
mit der eine Abstützung des ersten Gegenstands quer
zur Befestigungsrichtung verbessert ist.
[0004] Die Aufgabe wird bei einer Vorrichtung zur Be-
festigung eines ersten Gegenstands an einem zweiten
Gegenstand in einer Befestigungsrichtung, mit einem
Widerlager zur Abstützung des ersten Gegenstands in
der Befestigungsrichtung, wobei das Widerlager eine An-
lagefläche für eine Anlage des Widerlagers an dem er-
sten Gegenstand aufweist, durch ein Stützelement zur
Abstützung des ersten Gegenstands quer zur Befesti-
gungsrichtung gelöst, wobei das Stützelement gegen-
über der Befestigungsrichtung geneigt von der Anlage-
fläche abragt. Das Widerlager ist dabei bevorzugt als
Kopf ausgebildet.
[0005] Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass das Stützelement gegenüber ei-
ner Flächennormalen der Anlagefläche geneigt von der
Anlagefläche abragt. Besonders bevorzugt weist die Flä-
chennormale in Befestigungsrichtung.
[0006] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform ist
dadurch gekennzeichnet, dass das Stützelement in Rich-
tung einer Flächennormalen der Anlagefläche von der
Anlagefläche abragt.
[0007] Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung weiterhin einen
Schaft umfasst, welcher von dem Widerlager abragt. Be-
sonders bevorzugt ragt der Schaft in Befestigungsrich-
tung von dem Widerlager ab.
[0008] Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass das Stützelement auf den Schaft
zu und/oder von einem äusseren Rand des Widerlagers
weg geneigt ist.
[0009] Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Anlagefläche im Wesentlichen
eben ist. Eine alternative Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Anlagefläche gewölbt ist. Be-
sonders bevorzugt ist die Anlagefläche konkav gewölbt.
[0010] Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass ein Übergang von dem Widerlager
zu dem Schaft kegelstumpfförmig ausgebildet ist. Beson-
ders bevorzugt weist der Übergang mindestens drei in
Befestigungsrichtung aufeinander folgende Kegel-
stümpfe auf, deren Mantellinien unterschiedliche Nei-
gungswinkel zu einer Befestigungsebene aufweisen, die

entgegen der Befestigungsrichtung immer kleiner wer-
den. Die Befestigungsebene ist dabei senkrecht zur Be-
festigungsachse ausgerichtet. Bevorzugt ist der Nei-
gungswinkel der Mantellinie eines Kegelstumpfs jeweils
im Wesentlichen halb so gross wie der Neigungswinkel
der Mantellinie des in Befestigungsrichtung benachbar-
ten Kegelstumpfs.
[0011] Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass der Schaft an seinem dem Wider-
lager gegenüberliegenden Ende eine Spitze aufweist.
Besonders bevorzugt ist die Spitze mit Verstärkungsrip-
pen versehen.
[0012] Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung einen Durchbruch
für ein Befestigungselement aufweist, durch den das Be-
festigungselement hindurchführbar ist. Besonders be-
vorzugt weist der Schaft einen solchen Durchbruch auf.
[0013] Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine Aufnahme für
einen Kopf eines Befestigungselements aufweist. Be-
sonders bevorzugt weist der Schaft eine solche Aufnah-
me auf. Gemäss einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die Aufnahme ein Gegenlager für einen
Kopf des Befestigungselements auf.
[0014] Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass ein Übergang von dem Gegenla-
ger zu der Aufnahme kegelstumpfförmig ausgebildet ist.
Besonders bevorzugt weist der Übergang mindestens
drei in Befestigungsrichtung aufeinander folgende Ke-
gelstümpfe auf, deren Mantellinien unterschiedliche Nei-
gungswinkel zur Befestigungsrichtung aufweisen, die
entgegen der Befestigungsrichtung immer kleiner wer-
den. Bevorzugt ist der Neigungswinkel der Mantellinie
eines Kegelstumpfs jeweils im Wesentlichen halb so
gross wie der Neigungswinkel der Mantellinie des in Be-
festigungsrichtung benachbarten Kegelstumpfs. Weiter-
hin bevorzugt weist das Gegenlager einen ebenen Be-
reich auf, welcher senkrecht zur Befestigungsrichtung
ausgerichtet ist. Besonders bevorzugt schliesst sich der
ebene Bereich radial innerhalb an den insbesondere ke-
gelstumpfförmigen Übergangsbereich an.
[0015] Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass der Durchbruch oder die Aufnah-
me eine Drainageöffnung aufweist.
[0016] Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Anlagefläche in eine Ebene
bringbar ist, gegebenenfalls durch Verformung während
eines Befestigungsvorgangs, und wobei das Stützele-
ment schräg zur Ebene von dem Widerlager abragt,
wenn die Anlagefläche in die Ebene gebracht ist. Beson-
ders bevorzugt ist die Ebene senkrecht zur Befestigungs-
richtung orientiert. Gemäss einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform befindet sich die Anlagefläche bereits unver-
formt in einer solchen Ebene.
[0017] Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch
gekennzeichnet, dass das Stützelement einen Vor-
sprung umfasst. Besonders bevorzugt ist der Vorsprung
noppenförmig ausgebildet. Eine bevorzugte Ausfüh-
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rungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass das Stütz-
element eine kegelförmige Aussenfläche aufweist.
[0018] Die Erfindung wird im Folgenden unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Befestigungsvorrichtung in einer Seiten-
ansicht,

Fig. 2 eine Befestigungsvorrichtung in einer teilwei-
sen Längsschnittansicht,

Fig. 3 eine Befestigungsvorrichtung in einer Seiten-
ansicht und

Fig. 4 eine Befestigungsvorrichtung in einer Längs-
schnittansicht.

[0019] In Fig. 1 ist eine Vorrichtung 100 zur Befesti-
gung eines nicht gezeigten ersten Gegenstands an ei-
nem ebenfalls nicht gezeigten zweiten Gegenstand in
einer Seitenansicht dargestellt. Die Vorrichtung 100 wird
grundsätzlich in einer Befestigungsrichtung 110 an ei-
nem Untergrund oder Ähnlichem befestigt. Sie weist da-
zu ein als Kopf 120 ausgebildetes Widerlager zur Abstüt-
zung des ersten Gegenstands in der Befestigungsrich-
tung auf, wobei der Kopf 120 seinerseits eine Anlageflä-
che 130 für eine Anlage des Kopfes 120 an dem ersten
Gegenstand aufweist. Der Kopf 120 ist dabei sphärisch
gekrümmt ausgebildet, so dass die Anlagefläche 130
konvex gewölbt ist. Bei nicht dargestellten Ausführungs-
beispielen sind der Kopf und/oder die Anlagefläche eben
ausgebildet.
[0020] Weiterhin umfasst die Vorrichtung 100 mehrere
Stützelemente 140 zur Abstützung des ersten Gegen-
stands quer zur Befestigungsrichtung 110, welche ge-
genüber der Befestigungsrichtung 110 von einem Rand
125 des Kopfes 120 weg geneigt von der Anlagefläche
130 abragen. Die Stützelemente 140 sind als noppen-
förmige Vorsprünge ausgebildet und weisen jeweils eine
im Wesentlichen kegelförmige Aussenfläche auf.
[0021] Im gezeigten Ausführungsbeispiel ragen die
Stützelemente 140 auch gegenüber einer Flächennor-
malen der Anlagefläche 130, gemessen am Ort des je-
weiligen Stützelementes 140, geneigt von der Anlageflä-
che 130 ab. Wegen der konkaven Wölbung der Anlage-
fläche 130 sind die Stützelemente in zweierlei Hinsicht
gegenüber der Befestigungsrichtung 110 geneigt, näm-
lich einerseits durch die Neigung der Flächennormalen
gegenüber der Befestigungsrichtung 110 und zusätzlich
durch die Neigung der Stützelemente 140 gegenüber der
Flächennormalen. Bei nicht dargestellten Ausführungs-
beispielen weist die Flächennormale in Befestigungs-
richtung oder die Stützelemente ragen senkrecht von der
insbesondere gewölbten Anlagefläche ab, so dass im-
mer noch eine Neigung gegenüber der Befestigungsrich-
tung verbleibt.
[0022] Weiterhin weist die Vorrichtung 100 einen
Schaft 150, welcher in der Befestigungsrichtung 110 zen-

tral von dem Kopf 120 abragt, so dass die Stützelemente
140 auf den Schaft zu geneigt sind. An seinem dem Kopf
120 gegenüberliegenden Ende weist der Schaft 150 eine
Spitze 160 auf, welche mit Verstärkungsrippen 170 ver-
sehen ist. Der Übergang 155 von dem Kopf 120 zu dem
Schaft 150 ist kegelstumpfförmig ausgebildet und weist
drei in Befestigungsrichtung 110 aufeinander folgende
Kegelstümpfe auf, deren Mantellinien unterschiedliche
Neigungswinkel zu einer Befestigungsebene aufweisen,
die entgegen der Befestigungsrichtung 110 immer klei-
ner werden. Die Befestigungsebene ist dabei senkrecht
zur Befestigungsachse 110 ausgerichtet. Der Neigungs-
winkel der Mantellinie eines Kegelstumpfs ist jeweils im
Wesentlichen halb so gross wie der Neigungswinkel der
Mantellinie des in Befestigungsrichtung 110 benachbar-
ten Kegelstumpfs. In Fig. 1 halbieren sich also die Nei-
gungswinkel von jeweils einem Kegelstumpf zum näch-
sten von innen nach aussen. Aufgrund einer ausgerun-
deten Gestaltung des Übergangs 155 sind die einzelnen
Kegelstümpfe in Fig. 1 nicht dargestellt.
[0023] In Fig. 2 ist ein Teil des Schaftes 150 in einem
Längsschnitt dargestellt. Der Schaft 150 weist einen
Durchbruch 180 auf, durch den ein nicht dargestelltes
Befestigungselement wie beispielsweise eine Schraube
oder einen Nagel hindurchführbar ist. Weiterhin weist der
Schaft 150 eine Aufnahme 190 mit einem Gegenlager
195 für einen Kopf des nicht dargestellten Befestigungs-
elements auf. Zur Abfuhr von eintretendem Wasser weist
die Aufnahme 190 eine Drainageöffnung 200 auf. Ein
Übergang 198 von dem Gegenlager 195 zur Aufnahme
190 ist kegelstumpfförmig ausgebildet und weist drei in
Befestigungsrichtung 110 aufeinander folgende Kegel-
stümpfe auf, deren Mantellinien unterschiedliche Nei-
gungswinkel zur Befestigungsrichtung 110 aufweisen,
die entgegen der Befestigungsrichtung immer kleiner
werden. Der Neigungswinkel der Mantellinie eines Ke-
gelstumpfs ist jeweils halb so gross wie der Neigungs-
winkel der Mantellinie des in Befestigungsrichtung 110
benachbarten Kegelstumpfs. In Fig. 2 halbieren sich also
die Neigungswinkel von jeweils einem Kegelstumpf zum
nächsten von unten nach oben beziehungsweise entge-
gen der Befestigungsrichtung 110. Das Gegenlager 195
ist ebenfalls kegelstumpfförmig ausgebildet, wobei der
Übergang 198 ausgerundet gestaltet ist, so dass die ein-
zelnen Kegelstümpfe in Fig. 2 nicht erkennbar sind.
[0024] Der Durchbruch 180, die Aufnahme 190 und
insbesondere der Schaft 150 weisen jeweils einen aus-
reichenden Durchmesser auf, um Schrauben mit ver-
schiedenen Durchmessern zu verwenden. Bevorzugt
sind Schrauben mit 6,7 mm Durchmesser und solche mit
4,8 mm Durchmesser in der Aufnahme verwendbar.
[0025] In Fig. 3 ist eine Isolationsplatte 210 im Quer-
schnitt dargestellt, welche mittels der Vorrichtung 100 an
einem Stahlblech 220 eines nicht weiter gezeigten Flach-
daches eines Gebäudes befestigt ist und mit einer
Schutzfolie 215 abgedeckt ist. Die Isolationsplatte 210
dient dabei einer thermischen Abschirmung des Gebäu-
des. Der Kopf 120 und der Schaft 150 der Vorrichtung
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100 sind aus Kunststoff gefertigt, so dass sich durch eine
Vielzahl von Vorrichtungen 100 keine übermässigen
Wärmebrücken ausbilden. Die Schutzfolie 215 hält Was-
ser ab, so dass die Isolationsplatte im Wesentlichen trok-
ken bleibt und ihre Isolationswirkung behält. Zur Abdich-
tung wird eine nicht gezeigte, zusätzliche Folie über die
Vorrichtungen 100 geschweisst. Die Folie 215 erfährt bei
Wind zusammen mit der übergeschweissten Folie eine
Sogkraft, welche durch die Vorrichtungen 100 auf das
Flachdach übertragen wird.
[0026] Neben dem Kopf 120 und dem Schaft 150 weist
die Vorrichtung 100 ein als Schraube 230 ausgebildetes
Befestigungselement auf. Die Schraube 230 liegt mit ih-
rem nicht gezeigten Kopf an dem in Fig. 2 dargestellten
Gegenlager 195 an und ist in das Stahlblech 220 einge-
schraubt. Zu diesem Zweck ist die Schraube 230 als
Selbstbohrschraube ausgebildet. Ein gewindefreier Be-
reich 235 an der Schraube 230 lässt sich in den Durch-
bruch 180 hinein verschieben und bewirkt somit eine Art
Teleskopfunktion der Vorrichtung 100, so dass eine Be-
gehung des Flachdaches ermöglicht wird, ohne dass die
Vorrichtung 100 durch die übergeschweisste Folie hin-
durchsticht.
[0027] Durch die Kräfte, welche beim Festschrauben
der Schraube 230 auftreten, hat sich der Kopf 120 derart
verformt, dass die Anlagefläche 130 in eine Ebene senk-
recht zur Befestigungsrichtung 110 gebracht wurde. Der
Anwender bekommt durch den insbesondere sphärisch
gekrümmten Kopf direkt von der Vorrichtung eine opti-
sche Rückmeldung, wann die Vorrichtung ausreichend
verspannt ist. Die in Fig. 3 nicht dargestellten Stützele-
mente ragen dennoch gegenüber der Flächennormalen
der Anlagefläche 130 und somit gegenüber der Befesti-
gungsrichtung 110 geneigt von der Anlagefläche 130 ab.
Bei nicht gezeigten Ausführungsbeispielen befindet sich
die Anlagefläche bereits unverformt in einer Ebene ins-
besondere senkrecht zur Befestigungsrichtung.
[0028] Die aufgrund ihrer Neigung ähnlich zu Wider-
haken wirkenden Stützelemente 140 bohren sich in die
Schutzfolie 215 und insbesondere in die Isolationsplatte
210 ein und verringern die Gefahr eines Verrutschens,
insbesondere eines Überknöpfens der Schutzfolie. Da
die Vorrichtung 100 hierdurch unter Umständen höhere
Zugkräfte übertragen muss, sind der Übergang 155 so-
wie der Übergang 198 jeweils kegelstumpfförmig ausge-
bildet, was durch die versteifende Wirkung der Verstär-
kungsrippen 170 noch unterstützt wird.
[0029] Die Drainageöffnung 200 ermöglicht ein Ab-
fliessen von gegebenenfalls vorhandenem Wasser in der
Aufnahme 190 und verhindert dadurch ein Durchstechen
eines sich ansonsten möglicherweise bildenden Eiszap-
fens durch die aufgeschweisste Folie bei Begehung des
Flachdaches.
[0030] In Fig. 4 ist eine Vorrichtung 300 zur Befesti-
gung eines nicht gezeigten ersten Gegenstands an ei-
nem ebenfalls nicht gezeigten zweiten Gegenstand in
einem Längsschnitt dargestellt. Die Vorrichtung 300 wird
grundsätzlich in einer Befestigungsrichtung 310 an ei-

nem Untergrund oder Ähnlichem befestigt. Sie weist da-
zu ein als Kopf 320 ausgebildetes Widerlager zur Abstüt-
zung des ersten Gegenstands in der Befestigungsrich-
tung auf, wobei der Kopf 320 seinerseits eine Anlageflä-
che 330 für eine Anlage des Kopfes 320 an dem ersten
Gegenstand aufweist. Der Kopf 320 ist dabei sphärisch
gekrümmt ausgebildet, so dass die Anlagefläche 330
konvex gewölbt ist.
[0031] Weiterhin umfasst die Vorrichtung 300 mehrere
Stützelemente 340 zur Abstützung des ersten Gegen-
stands quer zur Befestigungsrichtung 310, welche ge-
genüber der Befestigungsrichtung 310 von einem Rand
325 des Kopfes 320 weg geneigt von der Anlagefläche
330 abragen. Die Stützelemente 340 sind als noppen-
förmige Vorsprünge ausgebildet und weisen insbeson-
dere jeweils eine im Wesentlichen kegelförmige Aussen-
fläche 346 und eine Spitze 342 auf. Eine von dem Rand
325 weg weisende Innenflanke 344 jedes der Stützele-
mente 340 ist dabei bevorzugt parallel zur Befestigungs-
richtung 310 ausgerichtet, so dass die Vorrichtung 300
insbesondere als Kunststoffteil einfach entformt werden
kann. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ragen die Stüt-
zelemente 340 auch gegenüber einer Flächennormalen
der Anlagefläche 330, gemessen am Ort des jeweiligen
Stützelementes 340, geneigt von der Anlagefläche 330
ab. Abgesehen von der Wölbung hat der Rand 325 eine
ovale Form. Bei nicht dargestellten Ausführungsbeispie-
len weist der Rand eine Rechteck-, Ellipsen oder Kreis-
form auf.
[0032] Weiterhin weist die Vorrichtung 300 einen
Schaft 350, welcher in der Befestigungsrichtung 310 zen-
tral von dem Kopf 320 abragt, so dass die Stützelemente
340 auf den Schaft zu geneigt sind. An seinem dem Kopf
320 gegenüberliegenden Ende weist der Schaft 350 eine
Spitze 360 auf, welche mit Verstärkungsrippen 370 ver-
sehen ist. Der Übergang 355 von dem Kopf 320 zu dem
Schaft 350 ist kegelstumpfförmig ausgebildet und weist
fünf in Befestigungsrichtung 310 aufeinander folgende
Kegelstümpfe auf, deren Mantellinien unterschiedliche
Neigungswinkel zu einer Befestigungsebene aufweisen,
die entgegen der Befestigungsrichtung 310 immer klei-
ner werden. Die Befestigungsebene ist dabei senkrecht
zur Befestigungsachse 310 ausgerichtet. Der Neigungs-
winkel der Mantellinie eines Kegelstumpfs ist jeweils im
Wesentlichen halb so gross wie der Neigungswinkel der
Mantellinie des in Befestigungsrichtung 310 benachbar-
ten Kegelstumpfs. In Fig. 4 halbieren sich also die Nei-
gungswinkel von jeweils einem Kegelstumpf zum näch-
sten von innen nach aussen. Aufgrund einer ausgerun-
deten Gestaltung des Übergangs 355 sind die einzelnen
Kegelstümpfe in Fig. 1 nicht dargestellt.
[0033] Der Schaft 350 weist einen Durchbruch 380 auf,
durch den ein nicht dargestelltes Befestigungselement
wie beispielsweise eine Schraube oder einen Nagel hin-
durchführbar ist. Weiterhin weist der Schaft 350 eine Auf-
nahme 390 mit einem Gegenlager 395 für einen Kopf
des nicht dargestellten Befestigungselements auf. Ein
Übergang 398 von dem Gegenlager 395 zur Aufnahme
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390 ist kegelstumpfförmig ausgebildet und weist vier in
Befestigungsrichtung 310 aufeinander folgende Kegel-
stümpfe 399 auf, deren Mantellinien unterschiedliche
Neigungswinkel zur Befestigungsrichtung 310 aufwei-
sen, die entgegen der Befestigungsrichtung 310 immer
kleiner werden. Der Neigungswinkel der Mantellinie ei-
nes Kegelstumpfs 399 ist jeweils halb so gross wie der
Neigungswinkel der Mantellinie des in Befestigungsrich-
tung 310 benachbarten Kegelstumpfs 399. In Fig. 4 hal-
bieren sich also die Neigungswinkel von jeweils einem
Kegelstumpf 399 zum nächsten von unten nach oben
beziehungsweise entgegen der Befestigungsrichtung
310. Das Gegenlager 395 ist dabei ebenfalls kegel-
stumpfförmig ausgebildet. Bei nicht dargestellten Aus-
führungsbeispielen ist das Gegenlager eben ausgebildet
und insbesondere senkrecht zur Befestigungsrichtung
ausgerichtet.
[0034] Zur Abfuhr von eintretendem Wasser weist die
Aufnahme 390 einen Drainagekanal 400 auf. Eingetre-
tenem Wasser in der Aufnahme 390 wird es dadurch
unter Umständen ermöglicht, durch den Drainagekanal
400 an dem Kopf des Befestigungselements vorbei und
durch den Durchbruch 380 an einem Schaft des Befesti-
gungselements vorbei abgeführt zu werden. Der Draina-
gekanal 400 ist dabei nicht notwendigerweise als Durch-
bruch ausgebildet.
[0035] Die Erfindung wurde anhand einer Befesti-
gungsvorrichtung für eine Isolationsplatte auf einem
Flachdach beschrieben. Es wird jedoch darauf hingewie-
sen, dass die Erfindung auch anderweitig anwendbar ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Befestigung eines ersten Gegen-
stands an einem zweiten Gegenstand in einer Befe-
stigungsrichtung, mit einem Widerlager zur Abstüt-
zung des ersten Gegenstands in der Befestigungs-
richtung, wobei das Widerlager eine Anlagefläche
für eine Anlage des Widerlagers an dem ersten Ge-
genstand aufweist, und mit einem Stützelement zur
Abstützung des ersten Gegenstands quer zur Befe-
stigungsrichtung, wobei das Stützelement gegen-
über der Befestigungsrichtung geneigt von der An-
lagefläche abragt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stützelement gegenüber einer
Flächennormalen der Anlagefläche geneigt von der
Anlagefläche abragt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stützelement in Richtung einer
Flächennormalen der Anlagefläche von der Anlage-
fläche abragt.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-

richtung weiterhin einen Schaft umfasst, welcher ins-
besondere in Befestigungsrichtung von dem insbe-
sondere als Kopf ausgebildeten Widerlager abragt.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Stüt-
zelement auf den Schaft zu geneigt ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Stüt-
zelement von einem äusseren Rand des Widerla-
gers weg geneigt ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
lagefläche im Wesentlichen eben ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
lagefläche insbesondere konkav gewölbt ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Über-
gang von dem Schaft zu dem Widerlager kegel-
stumpfförmig ausgebildet ist.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schaft an seinem dem Widerlager gegenüberliegen-
den Ende eine insbesondere mit Verstärkungsrip-
pen versehene Spitze aufweist.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung, insbesondere der Schaft, einen Durch-
bruch für ein Befestigungselement aufweist.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung, insbesondere der Schaft, eine Aufnahme
für einen Kopf eines Befestigungselements aufweist.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahme ein Gegenlager für einen Kopf eines Befesti-
gungselements aufweist.

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Über-
gang von dem Gegenlager zu der Aufnahme kegel-
stumpfförmig ausgebildet ist.

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Durchbruch oder die Aufnahme eine Drainage, ins-
besondere eine Drainageöffnung und/oder einen
Drainagekanal aufweist.
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